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Datum Gremium Zustandigkeit
20.06.2019 Gemeindevertretung Aumuhle Entscheidung

Beschlussvorschlaq:

Die Gemeindevertretung beschlie3t die der Urschrift der Niederschrift beigefligte Neufas-
sung der Hauptsatzung der Gemeinde Aumuhle.

Sachverhalt:

Das Ministerium flr Inneres, landliche Raume und Integration des Landes Schleswig-Hol-
stein hat eine neue Mustersatzung fur die Hauptsatzungen herausgegeben. Diese ist An-
lass fur die vorliegende Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Aumduhle.

Als Anlagen sind dieser Vorlage eine Synopse bisher — neu sowie der Entwurf der neuen
Satzung (Reintext) beigefugt. Die Anderungen sind in Fettdruck markiert und in der Synop-
se zum Teil mit Anmerkungen versehen.

Folgende wesentliche Anderungen sind enthalten:

§ 2 Abs. 2 Ziff. 15: Der Bauausschuss hat der Gemeindevertretung empfohlen, den Bur-
germeister zu ermachtigen, die Genehmigung nach der Erhaltungssatzung fur verfahrens-
freie Bauvorhaben nach § 63 LBO, die konform mit den Bebauungsplanen sind, zu ertei-
len. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Abriss von Wohngebauden. Mit dieser
Regelung wirde der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert werden.

§ 4 Abs. 2 — 4: Aufnahme konkreterer Regelungen zu den Rechten der hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten des Amtes.

§ 5 Abs. 1 Buchst. b - f: Aufnahme einer flexibleren Regelung bzgl. der Besetzung der
Ausschusse mit burgerlichen Mitgliedern. Bisher mussen in jedem der unter den Buchst. b
- f genannten Ausschisse 3 burgerliche Mitglieder vorhanden sein, bei der neu vorge-
schlagenen Formulierung konnen es bis zu 3 burgerliche Ausschussmitglieder sein.
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§ 8 : Aufnahme einer geanderten Formulierung hinsichtlich von Vertragen mit Mitgliedern
der Gemeindevertretung, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Ausschusse,
sowie der Burgermeisterin oder des Burgermeisters, Anpassung an geltendes Recht.

§ 10 Abs. 1 und 4: Umstellung auf die Amtliche Bekanntmachung im Internet auf der Ho-
mepage der Gemeinde Aumuhle www.aumuhle.de. Ziel ist es, dass zukunftig alle Gemein-
den des Amtes und das Amt einheitlich die Amtlichen Bekanntmachungen im Internet
durchfihren. Dazu wird auf der Homepage der Gemeinde Aumduhle ein zusatzlicher Navi-
gationspunkt ,Amtliche Bekanntmachungen eingerichtet, unter dem die Veroffentlichun-
gen erfolgen werden. Das Amt sowie die Gemeinden Bornsen, Escheburg, Dassendorf
und Worth veréffentlichen ihre Bekanntmachungen bereits auf ihrer Homepage, dort ist
dieser Navigationspunkt bereits eingerichtet.

Die Bekanntmachungsverordnung eroffnet bei der Internet-Veroffentlichung von Amtlichen
Bekanntmachungen (diese ist laut Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung vorgesehen)
die Moglichkeit, die vorgeschriebenen Hinweise auf diese Amtlichen Bekanntmachungen
nicht nur uber den Aushang in den gemeindlichen Bekanntmachungskasten, sondern auch
uber die Veroffentlichung in einer Zeitung durchzufuhren. Beim Aushang in den gemeindli-
chen Bekanntmachungskasten gilt, dass der Aushang am selben Tag wie die Veroffentli-
chung im Internet erfolgen muss. Dies bedeutet Absprachebedarf und fuhrt zum Teil auch
zu zeitlichen Schwierigkeiten. Dieses kdonnte durch die Veroffentlichung in einer Zeitung, z.
B. dem Geesthachter Anzeiger, vermieden und so eine hohere Rechtssicherheit erreicht
werden. Pro Hinweis belaufen sich die Kosten bei einer Veroffentlichung, z. B. im Geest-
hachter Anzeiger, auf 83,78 €. Im Falle einer Anderung dieser Regelung wére § 9 Abs. 1
der Hauptsatzung entsprechend anzupassen. Es wird um Beratung gebeten.

Der Personal- und Koordinierungsausschuss empfiehlt folgende weitere Anderungen:

§ 3 Abs. 2: Streichung der Ziff. 8, da die Ubernahme einer Gesamt-Erbschaft auch ein Ri-
siko hinsichtlich moglicher Verbindlichkeiten enthalten kann. Die Streichung bedeutet,
dass in Fallen einer Erbschaft grundsatzlich die Gemeindevertretung entscheidet.

§ 5 Abs. 1e: In das Aufgabengebiet soll der Bauhof aufgenommen werden.

§ 5 Abs. 1: Bei den Zusammensetzungen der Ausschusse der Buchst. b) — f) soll klar zum
Ausdruck kommen, dass die Gesamtzahl der Mitglieder jeweils 7 betragt.

Diese Anderungen sind in der beigefligten Synopse und im Entwurf des Satzungstextes
(Reintext) berlcksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt:  Nein
Im Vermdgenshaushalt:  Nein

Anlage:
Synopse bisherige Hauptsatzung — Neufassung

Entwurf der neuen Satzung (Reintext)
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Synopse Hauptsatzung Aumiihle, Stand: 04.06.2019

Hauptsatzung vom 20.01.2014

ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.11.2013 und
mit Genehmigung des Landrats des Kreises Herzogtum Lauen-
burg vom 15.01.2014 folgende Hauptsatzung fir die Gemeinde

Aufgrund des 8§ 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom

und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Herzogtum

Lauenburg folgende Hauptsatzung fiir die Gemeinde Aumiihle

Aumuhle erlassen: erlassen:
Praambel
Um eine bessere Lesbarkeit der Hauptsatzung zu erreichen, wird
auf die Nennung jeweils der weiblichen und mannlichen Bezeich-
nung von Personen und Amtern verzichtet. Die in dieser Satzung
verwendete mannliche Bezeichnung gilt ebenso auch fir weibliche
Personen oder Amtsbezeichnungen.
§1 g1

Wappen, Flagge, Siegel Wappen, Flagge, Siegel

(zu beachten: § 12 GO) (zu beachten: § 12 GO)
(1) Das Wappen der Gemeinde Aumihle zeigt in Grin einen | (1) Das Wappen der Gemeinde Aumuhle zeigt in Grin einen

silbernen Wellengtpel, belegt in seiner Gabelung mit einem
schwarzen Muhlenrad in silbernem Kreis, der in den drei
Winkeln des Gopels mit je einem Eichenblatt in Silber be-
steckt ist.

(2) Die Gemeindeflagge zeigt l&angsgestreift die Farben Griin,
Weil3 und Schwarz. In der Mitte des Flaggenfeldes ist das

Gemeindewappen angebracht.

®3)

Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Um-
schrift ,Gemeinde Aumiuhle — Kreis Herzogtum Lauenburg®.

(4)

Die Verwendung des Gemeindewappens oder der Gemein-

)

®3)

(4)

silbernen Wellengopel, belegt in seiner Gabelung mit einem
schwarzen Muihlenrad in silbernem Kreis, der in den drei
Winkeln des Gopels mit je einem Eichenblatt in Silber be-
steckt ist.

Die Gemeindeflagge zeigt langsgestreift die Farben Grin,
Weill und Schwarz. In der Mitte des Flaggenfeldes ist das
Gemeindewappen angebracht.

Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Um-
schrift ,Gemeinde Aumuhle — Kreis Herzogtum Lauenburg®.

Die Verwendung des Gemeindewappens oder der Gemein-

1

{

Kommentar [B1]: Der KAB reicht die
Aufnahme des Datums in § 10.




Synopse Hauptsatzung Aumiihle, Stand: 04.06.2019

Hauptsatzung vom 20.01.2014

ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

deflagge durch Dritte bedarf der Genehmigung des Birger-
meisters.

deflagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der Blrger-
meisterin oder des Birgermeisters.

§2
Einberufung der Gemeindevertretung
(zu beachten: § 34 GO)

Die Gemeindevertretung soll mindestens alle zwei Monate einbe-
rufen werden.

§2
Einberufung der Gemeindevertretung
(zu beachten: § 34 GO)

Die Gemeindevertretung soll mindestens alle zwei Monate einbe-
rufen werden.

83
Bilrgermeister
(zu beachten: 88 16a, 20, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 76, 82,
84 GO)

(1) Dem Burgermeister obliegen die ihm gesetzlich Gbertragenen
Aufgaben.

(2) Er entscheidet ferner tber:

a. Stundungen bis zu einem Betrag von 10.000,-- €; die Ge-
meindevertretung ist bei einer Stundung Uber einem Be-
trag von 5.000,--€ unverzuglich zu informieren.

b. Verzicht auf Anspriiche der Gemeinde und Niederschla-
gung solcher Anspriche, Fihrung von Rechtsstreiten und
Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 5.000,--
€ nicht Uberschritten wird; die Gemeindevertretung ist un-
verzuglich zu informieren.

c. Ubernahme von Biirgschaften, Abschluss von Gewahrver-
tragen und Bestellung von Sicherheiten fir Dritte sowie

§3
Burgermeister oder Blrgermeisterin
(zu beachten: 88 16a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 76, 82, 84,
95d, 95f GO)

(1) Der Burgermeisterin oder dem Birgermeister obliegen die
ihr oder ihm gesetzlich Gbertragenen Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner tber:

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 10.000 €; die Ge-
meindevertretung ist bei einer Stundung Uber einem Be-
trag von 5.000 € unverzuglich zu informieren.

2. Verzicht auf Anspriiche der Gemeinde und Niederschla-
gung solcher Anspriche, Fihrung von Rechtsstreiten
und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von
5.000 € nicht Gberschritten wird; die Gemeindevertretung
ist unverziglich zu informieren.

3. Ubernahme von Burgschaften, Abschluss von Gewahr-
vertragen und Bestellung von Sicherheiten fir Dritte so-

2
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Hauptsatzung vom 20.01.2014

ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

Rechtsgeschafte, die dem wirtschaftlich gleichkommen,
soweit ein Betrag von 2.600,-- € nicht Uberschritten wird.

Erwerb von Vermdgensgegenstanden, soweit der Wert
des Vermogensgegenstandes einen Betrag von 2.600,-- €
nicht Ubersteigt.

Abschluss von Leasingvertragen, soweit die jeweilige mo-
natliche Leasingrate 1.000,- € und der Gesamtbetrag aller
Leasingraten jahrlich 26.000,-- € nicht Ubersteigt.

VeréaufRRerung und Belastung von Gemeindevermégen, so-
weit der Wert des Vermdgensgegenstandes oder die Be-
lastung einen Wert von 15.000,-- € nicht ubersteigt. Die
Gemeindevertretung ist hierliber unverztglich zu informie-
ren.

Einwerbung von Spenden, Schenkungen und &hnlichen
Zuwendungen sowie Vermittlung an Dritte. Annahme von
Spenden, Schenkungen und &hnlichen Zuwendungen so-
wie Vermittlung an Dritte, sofern ein Betrag von 5.000,-- €
nicht tiberschritten wird.

Anmietung und Anpachtung von Grundsticken und Ge-
bauden, soweit der jahrliche Mietzins 15.000,-- € nicht
Ubersteigt. Die Gemeindevertretung ist hiertiber unverzig-
lich zu informieren.

Gewahrung von Zuschissen im Rahmen des von der Ge-
meindevertretung beschlossenen Haushalts, soweit es
nicht in die Zustandigkeit eines Ausschusses fallt;

wie Rechtsgeschéfte, die dem wirtschaftlich gleichkom-
men, soweit ein Betrag von 2.600 € nicht Uberschritten
wird.

4. Erwerb von Vermdgensgegenstanden, soweit der Wert
des Vermoégensgegenstandes einen Betrag von 2.600 €
nicht tbersteigt.

5. Abschluss von Leasing-Vertragen, soweit der monatliche
Mietzins 1.000 € und der Gesamtbetrag aller Mietzinsra-
ten jahrlich 26.000 € nicht Ubersteigt.

6. VerauBerung und Belastung von Gemeindevermoégen,
soweit der Wert des Vermodgensgegenstandes oder die
Belastung einen Wert von 15.000 € nicht ibersteigt. Die
Gemeindevertretung ist hiertiber unverziglich zu infor-
mieren.

7. L’Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden
und ahnlichen Zuwendungen oder ahnlichen Zuwen-
dungen bis zu einem Wert von 5.000 €.

5.000€/

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstiicken und Ge-
bauden soweit der jahrliche Mietzins 15.000 € nicht
Ubersteigt. Die Gemeindevertretung ist hieriiber unver-
zuglich zu informieren.

9. Gewaéhrung von Zuschussen im Rahmen des von der
Gemeindevertretung beschlossenen Haushalts, soweit
es nicht in die Zustandigkeit eines Ausschusses fallt.

Kommentar [B2]: Anpassung der
Formulierung an das neue Muster fiir
Hauptsatzungen des Ministeriums fur
Inneres, landliche Raume und Integration.
Empfehlung Personal- und Koordi-
nierungsausschuss: Streichung wg.
Unwagbarkeiten einer Erbschaft
(Verbindlichkeiten méglich!).
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Hauptsatzung vom 20.01.2014

ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

den Abschluss von Vertrdgen uber Leistungen nach Malf3-
gabe der Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen
und der Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen
bis zur H6he von 10.000 Euro. Die Gemeindevertretung ist
hierliber unverztglich zu informieren.

den Abschluss von Vertrdgen nach MalRRgabe der Verga-
beordnung fiir freiberufliche Leistungen bis zur Hohe von
3.000 Euro.

die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach Durch-
fuhrung eines Vergabeverfahrens nach MaRgabe der
Vergabe- und Vertragsordnungen in unbegrenzter Hohe im
Rahmen der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel.

. Feststellung gemalf 8§ 20 (1) Gemeindeordnung.

Zustandigkeit als oberste Dienstbehoérde fiir die Dienstkraf-
te der Gemeinde.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

den Abschluss von Vertrdgen Uber Leistungen nach
Mal3gabe der Vergabe- und Vertragsordnung fir Leis-
tungen und der Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen bis zur H6he von 10.000 €?soweit es nicht in
die Zustandigkeit eines Ausschusses fallt| Die Ge-

meindevertretung ist hieriiber unverziglich zu informie-
ren.

Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu
einem Wert von 3.000 €.

Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach
Durchfihrung eines Vergabeverfahrensnach Malf3gabe
der Vergabe- und Vertragsordnungen in unbegrenzter
Hohe im Rahmen der zur Verfigung stehenden Haus-
haltsmittel.

Feststellung gemaf § 20 Abs. 1 Gemeindeordnung

Angelegenheiten im Rahmen der Zustandigkeit der

obersten Dienstbehorde fir die Dienstkrafte der Ge-
meinde.

]Die Genehmigung nach der Erhaltungssatzung fir
verfahrensfreie Bauvorhaben nach 8§ 63 LBO, die
konform mit den Bebauungsplanen sind. Ausge-
nommen von dieser Regelung ist der Abriss von
Wohngebauden.

Kommentar [B3]: Notwendig aufgrund
der Regelung in § 5 Abs. 1e (Der Umwelt-
ausschuss ist Beschlussausschuss fir Sanie-
rungsmaRnahmen an StraRen und Wegen
.... in einer Hohe von bis zu 10.000 €.).

Kommentar [B4]: Anpassung der
Formulierung an den Einleitungssatz des
Absatzes 2.

[ Kommentar [B5]: Die Aufnahme dieser )
Ermachtigung fur die/den Blirgermeister/in
hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am
06.03.2019 empfohlen. Die Regelung
wiirde den Verwaltungsaufwand erheblich
minimieren. Bislang ist der Bauausschuss
zustandig und es muss fur jeden Fall (z. B.
Errichtung von Einfriedungen, Toranlagen,
Gartenhéauser bis 30 m?, Carports) eine

\Vorlage geschrieben werden.
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Hauptsatzung vom 20.01.2014 ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019
§4 §4

Gleichstellungsbeauftragte
(zu beachten: § 2 Abs. 3 und 4 GO, § 22a Amtsordnung)

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest ist auch
fur die Gemeinde Aumihle tatig. Sie kann an den Sitzungen der
Gemeindevertretung und der Ausschisse teilnehmen. Dies gilt
auch fir nichtoffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In An-
gelegenheiten ihres Aufgabengebietes ist ihr auf Wunsch das Wort
zu erteilen.

)

(2) |

Gleichstellungsbeauftragte
(zu beachten: § 2 Abs. 3 und 4 GO, § 22a Amtsordnung)

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest ist
auch fur die Gemeinde Aumuhle tatig. Sie kann an den Sit-
zungen der Gemeindevertretung und der Ausschisse teil-
nehmen. Dies gilt auch fur nichtéffentliche Teile von Sitzun-
gen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr recht-
zeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufga-
benbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

Die Gleichstellungsbeauftragte tragt zur Verwirklichung der
Gleichberechtigung von Frauen und Mannern in der Ge-
meinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufga-
benbereichen tatig:

e Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der
Gemeindevertretung,

e Prufung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen
fur Frauen, z. B. auch bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes,

e Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation
von Frauen in der Gemeinde,

e Anbieten von Sprechstunden und Beratung fir Hilfe su-
chende Frauen,

e Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institu-
tionen, Betrieben und Behoérden, um frauenspezifische
Belange wahrzunehmen.
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ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorha-
ben mdglichst so friihzeitig zu beteiligen, dass ihre Initiativen,
Anregungen, Vorschlage, Bedenken oder sonstige Stellung-
nahmen berilicksichtigt werden kénnen. Dazu sind ihr die zur
Erfullung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kennt-
nis zu geben sowie erbetene Auskunfte zu erteilen.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes kann in ihrem
Aufgabenbereich eigene Offentlichkeitsarbeit betreiben. Da-
bei ist sie an Weisungen nicht gebunden. |

§5
Standige Ausschisse
(zu beachten:88 16a, 22(4), 45, 46, 94 (5) GO)

(1) Die folgenden standigen Ausschiisse werden nach § 45 Abs.
1 Gemeindeordnung gebildet:

a) Personal- und Koordinierungsausschuss

Zusammensetzung: 7 Gemeindevertreter

Aufgabengebiet:

Vorbereitung des Stellenplanes,
Vorstellungsgesprache mit Be-
werbern nach Vorauswahl durch
die Verwaltung und Einstellungs-
empfehlungen flr den Burger-
meister nach Stellenausschrei-
bung,

die Hohergruppierung und Kin-
digung der Beschéftigten

85
Standige Ausschisse
(zu beachten: 88 16a, 22 Abs. 4, 45, 46, 94 Abs. 5 GO)

(1) Die folgenden standigen Ausschiisse nach § 45 Abs. 1 Ge-
meindeordnung werden gebildet:

a) Personal- und Koordinierungsausschuss

Zusammensetzung: 7 Mitglieder der Gemeindever-
tretung
Aufgabengebiet: Vorbereitung des Stellenplanes,

Vorstellungsgesprache mit Be-
werbern nach Vorauswahl durch
die Verwaltung und Einstel-
lungsempfehlungen fur den Biir-
germeister nach Stellenaus-
schreibung, HO6hergruppierung
und Kiindigung von Beschaftig-

Kommentar [B6]: Erginzung gem. der
Formulierung im neuen Muster fur Haupt-
satzungen des Ministeriums fur Inneres,
landliche Raume und Integration.
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Koordination der kommunalen
Selbstverwaltung

Beschlussausschuss fur Ehrung langjahriger Gemein-
devertreter und sonstigen ehren-

amtlich tatigen Birgern,

fur Ehrungen von Burgern, die
sich fur den Ort verdient gemacht
haben.

b) Finanzausschuss

Zusammensetzung: 4 Gemeindevertreter und 3 Blr-
ger, die der Gemeindevertretung
angehoéren kénnen

Aufgabengebiet: Finanzwesen, Steuern, Wirt-

schaft, An- und Verkauf von
Grundstiicken, Vergabe von Erb-
baurechten, Festsetzung von
Pachten und Erbbauzinsen,
Festsetzung der Mieten nach
Empfehlung des Sozial- und Lie-
genschaftsausschusses

¢) Ausschuss fur Kultur, Bildung und Sport

4 Gemeindevertreter und 3 Bur-
ger, die der Gemeindevertretung
angehoren kénnen

Zusammensetzung:

ten, Koordination der kommuna-
len Selbstverwaltung

Beschlussausschuss: fir Ehrung langjéhriger Gemein-
devertreter und sonstigen eh-
renamtlich tatigen Blrgern,

fur Ehrungen von Burgern, die
sich fur den Ort verdient ge-
macht haben.

b) Einanzausschuss

Zusammensetzung: 7 Mitglieder, davon mind. 4
Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bis zu 3 burgerli-
che Mitglieder

Finanzwesen, Steuern, Wirt-
schaft, An- und Verkauf von
Grundsttcken, Vergabe von
Erbbaurechten, Festsetzung von
Pachten und Erbbauzinsen,
Festsetzung der Mieten nach
Empfehlung des Sozial- und
Liegenschaftsausschusses

Aufgabengebiet:

¢) Ausschuss fur Kultur, Bildung und Sport

Zusammensetzung: 7 Mitglieder, davon mind. 4
Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bis zu 3 burgerli-

Kommentar [B7]: Vorschlag einer
flexibleren Regelung, dadurch kdnnen es
bei Bedarf auch weniger als 3 birgerliche
Ausschussmitglieder sein.
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Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

d) Bauausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

Schulwesen, Kultur- und Ge-
meinschaftswesen, Blichereiwe-
sen, Forderung und Pflege des
Sports, Kindergartenangelegen-
heiten, Jugendhilfe

fur  Kostenausgleich/Defizitaus-
gleich  Kindertagesstatten im
Rahmen der zur Verfligung ste-
henden Haushaltsmittel,

fur die Gewahrung von Zuschis-
sen im Rahmen der bereitgestell-
ten Haushaltsmittel in einer H6he
bis zu 10.000 Euro fur die Berei-
che Kultur, Bildungund  Sport
sowie Jugendpflege

4 Gemeindevertreter und 3 BUr-
ger, die der Gemeindevertretung
angehoren kénnen

Bauwesen, Ortsplanung

fur die Zurtckstellung von Bau-
gesuchen gemal § 15 BauGB,

fur die Erteilung des gemeindli-

che Mitglieder]

Aufgabengebiet: Schulwesen, Kultur- und Ge-
meinschaftswesen, Blchereiwe-
sen, Forderung und Pflege des
Sports, Kindergartenangelegen-
heiten, Jugendhilfe

Beschlussausschuss: fir Kostenausgleich/Defizitaus-
gleich  Kindertagesstatten im
Rahmen der zur Verfligung ste-
henden Haushaltsmittel,

fur die Gewahrung von Zu-
schissen im Rahmen der be-
reitgestellten Haushaltsmittel in
einer Hohe bis zu 10.000 € fur
die Bereiche Kultur, Bildung und
Sport sowie Jugendpflege

d) Bauausschuss

Zusammensetzung: 7 Mitglieder, davon mind. 4
Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bis zu 3 burgerli-
che Mitglieder|

Kommentar [B8]: Vorschlag einer
flexibleren Regelung, dadurch kdnnen es
bei Bedarf auch weniger als 3 birgerliche
Ausschussmitglieder sein.

Aufgabengebiet: Bauwesen, Ortsplanung

Beschlussausschuss: flr die Zurlickstellung von Bau-
gesuchen gemal § 15 BauGB,

fur die Erteilung des gemeindli-

Kommentar [B9]: Vorschlag einer
flexibleren Regelung, dadurch kdnnen es
bei Bedarf auch weniger als 3 biirgerliche
Ausschussmitglieder sein.
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e) Umweltausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

chen Einvernehmens im bauauf-
sichtlichen Verfahren nach § 36
BauGB sowie gemdalR Erhal-
tungssatzungen,

fur Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes nach § 31
BauGB,

fur Abweichungen von den An-
forderungen der LBO gemal §
71 LBO

4 Gemeindevertreter und 3 Bur-
ger, die der Gemeindevertretung
angehoren kénnen

StraBen- und Wegeangelegen-
heiten, Umweltschutz, Natur-
schutz, Landschaftspflege, Feu-
erwehr

fur Zuschiisse im Rahmen der
bereitgestellten Haushaltsmittel

chen Einvernehmens im bauauf-
sichtlichen Verfahren nach 8§ 36
BauGB sowie gemdalR Erhal-
tungssatzungen,

fur Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes nach § 31
BauGB,

fur Abweichungen von den An-
forderungen der LBO gemal §
71 LBO,

fur die Erteilung einer Aus-
nahme von der Verande-
rungssperre gemalfl 8§ 14 Abs.
2 BauGB.

e) Umweltausschuss

Zusammensetzung: 7 Mitglieder, davon mind. 4
Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bis zu 3 burgerli-
che Mitglieder

Aufgabengebiet: StralRen- und Wegeangelegen-
heiten, Umweltschutz, Natur-
schutz, Landschaftspflege, Feu-
erwehr, Bauhof

Beschlussausschuss: fir Zuschiisse im Rahmen der
bereitgestellten Haushaltsmittel

9

Kommentar [B10]: Anregung aus dem
Bau- und Planungsamt.

[ Kommentar [B11]: Vorschlag einer
flexibleren Regelung, dadurch kénnen es
bei Bedarf auch weniger als 3 burgerliche

L Ausschussmitglieder sein.

-
Kommentar [B12]: Die Aufnahme
dieser Aufgabe empfiehlt der Personal-

L und Koordinierungsausschuss.
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bis zu einer H6he von 10.000 Eu-
ro

fur die Feuerwehr,

fir Mullsammel- und Schredder-
aktionen,

fur SanierungsmalRnahmen an
Strallen und Wegen einschliel3-
lich Beleuchtung und Versor-
gungsleitungen im Rahmen der
bereitgestellten  Haushaltsmittel
in einer H6he von bis zu 10.000
Euro.

f) Sozial- und Liegenschaftsausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

4 Gemeindevertreter und 3 BUr-
ger, die der Gemeindevertretung
angehoren kénnen

Sozialwesen, Gesundheitswe-
sen, Wohnungsvergabe, Bewirt-
schaftung gemeindeeigener
Grundstiicke (insbesondere
Empfehlung fur die Festsetzun-
gen der Mieten und fur die Zu-
sammenlegung von Wohnungen)

Beschlussausschuss: fir die Vermietung von gemeind-

f)

bis zu einer Hohe von 10.000 €,

fur die Feuerwehr,

fur Mullsammel- und Schredder-
aktionen,

fur Sanierungsmaflinahmen an
Stral3en und Wegen einschliel3-
lich Beleuchtung und Versor-
gungsleitungen im Rahmen der
bereitgestellten Haushaltsmittel
in einer H6he von bis zu 10.000
€.

Sozial- und Liegenschaftsausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

7 Mitglieder, davon mind. 4
Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bis zu 3 burgerli-
che Mitglieder

Sozialwesen, Gesundheitswe-
sen, Wohnungsvergabe, Bewirt-
schaftung gemeindeeigener
Grundstiicke (insbesondere
Empfehlung fur die Festsetzun-
gen der Mieten und flr die Zu-
sammenlegung von Wohnun-

gen)

Beschlussausschuss: fiir die Vermietung von gemeind-

Kommentar [B13]: Vorschlag einer
flexibleren Regelung, dadurch kénnen es
bei Bedarf auch weniger als 3 burgerliche
Ausschussmitglieder sein.

10



Synopse Hauptsatzung Aumiihle, Stand: 04.06.2019

Hauptsatzung vom 20.01.2014

ENTWURF
Neufassung Hauptsatzung 2019

()

®3)

(4)

lichen Wohnungen,

fur die Gewahrung von Zuschus-
sen im Rahmen der bereitgestell-
ten Haushaltsmittel in einer Héhe
von bis zu 10.000 Euro

fur den Bereich der Altenpflege
sowie des Sozial- und Gesund-
heitswesens

g) Ausschuss zur Prifung der Jahresrechnung

Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreter

Aufgabengebiet: Prifung der Jahresrechnung
Neben den in Absatz 1 genannten stindigen Ausschuiissen
der Gemeindevertretung werden die nach besonderen ge-
setzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschiisse bestellt.

Die in Absatz 1 aufgefiihrten Ausschisse tagen offentlich,
soweit nicht gesetzliche oder datenschutzrechtliche Grinde
dagegen sprechen.

Jede Fraktion kann bis zu 4 stellvertretende Ausschussmit-
glieder, davon fir die Ausschiisse nach Abs. 1 Buchst. b)-g)
bis zu 2 Burger, die der Gemeindevertretung angehéren kon-
nen, stellen; sie werden von der Gemeindevertretung ge-
wahlt. Das stellvertretende Ausschussmitglied einer Fraktion
wird tétig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder

lichen Wohnungen,

fur die Gewahrung von Zu-
schissen im Rahmen der be-
reitgestellten Haushaltsmittel in
einer H6he von bis zu 10.000 €,

fur den Bereich der Altenpflege
sowie des Sozial- und Gesund-
heitswesens

g) Ausschuss zur Priifung der Jahresrechnung

Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Gemeindever-
tretung
Aufgabengebiet: Prifung der Jahresrechnung

(2) Neben den in Absatz 1 genannten standigen Ausschissen
der Gemeindevertretung werden die nach besonderen ge-
setzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschisse bestellt.

(3) Die in Absatz 1 aufgeflihrten Ausschisse tagen offentlich,
sofern nicht im Einzelfall iberwiegende Belange des 6f-
fentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner
den Ausschluss der Offentlichkeit verlangen. |

(4) Jede Fraktion kann bis zu 4 stellvertretende Ausschussmit-
glieder, davon fir die Ausschisse nach Abs. 1 Buchst. b)-g)
bis zu 2 Birgerinnen und Burger, die der Gemeindevertre-
tung angehéren konnen, stellen; sie werden von der Ge-
meindevertretung gewahlt. Das stellvertretende Ausschuss-
mitglied einer Fraktion wird tatig, wenn ein Ausschussmit-

11
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ein auf Vorschlag seiner Fraktion gewahltes sonstiges Mit-
glied verhindert ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmit-
glieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie
gewahlt worden sind.

(5) Den Ausschissen wird die Entscheidung tber die Befangen-
heit ihrer Mitglieder und der nach 8§ 46 Abs. 9 GO an den
Ausschiissen teilnehmenden Personen lbertragen.

glied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner Fraktion
gewahltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellver-
tretende Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der
Reihenfolge, in der sie gewahlt worden sind.

(5) Den Ausschiissen wird die Entscheidung Uber die Befan-
genheit ihrer Mitglieder und der nach 8§ 46 Abs. 9 GO an den
Ausschissen teilnehmenden Personen lbertragen.

§6
Aufgaben der Gemeindevertretung
(zu beachten: 88 27, 28 GO)

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach 88 27 und 28 GO zuge-
wiesenen Entscheidungen, soweit sie diese nicht auf den Blrger-
meister oder auf die standigen Ausschiisse Ubertragen hat.

86
Gemeindevertretung
(zu beachten 8§ 27, 28 GO)

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach 88 27 und 28 GO zu-
gewiesenen Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die BUr-
germeisterin oder den Burgermeister bzw. auf stéandige Aus-
schisse ubertragen hat.

§7
Einwohnerversammlung
(zu beachten: § 16b GO)

(1) Der Burgermeister kann eine Versammlung der Einwohner
einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberu-
fung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unbe-
rahrt.

(2) Fur die Einwohnerversammlung ist von dem Blrgermeister
eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann
aus der Einwohnerversammlung erganzt werden, wenn min-

87
Einwohnerversammlung
(zu beachten: § 16b GO)

Q) ]Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann\
eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner ein-
berufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberu-
fung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt un-
berthrt.

(2) Fir die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vor-
sitzenden der Gemeindevertretung eine Tagesordnung

Kommentar [B15]: Anpassung der
Formulierung an das neue Muster fiir
Hauptsatzungen des Ministeriums flr
Inneres, landliche Rdume und Integration

aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohner-
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®3)

(4)

()

destens 25% der anwesenden Einwohner einverstanden
sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversamm-
lung sind offentlich bekanntzugeben.

Der Burgermeister leitet die Einwohnerversammlung. Er kann
die Redezeit auf 5 Minuten je Redner beschranken, falls dies
zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der Einwohnerver-
sammlung erforderlich ist. Er bt das Hausrecht aus.

Der Burgermeister berichtet der Einwohnerversammlung tber
wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur
Erorterung. Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu
erteilen.

Uber Anregungen und Vorschlage aus der Einwohnerver-
sammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind
die Anregungen und Vorschlage schriftlich festzulegen. Sie
gelten als angenommen, wenn fiir sie die Stimmen von min-
destens 50% der anwesenden Einwohner abgegeben wer-
den. Eine Abstimmung Uber Anregungen und Vorschlage, die
nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulassig.

Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift auf-
zunehmen. Die Niederschrift soll mindestens enthalten:

a. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammiung,
b. die Zahl der teilnehmenden Einwohner,

©)

(4)

(5)

versammlung erganzt werden, wenn mindestens 25 % der
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden
sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversamm-
lung sind offentlich bekannt zu geben.

die Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit
bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner beschréanken,
falls dies zur ordnungsgemaflen Durchfihrung der Einwoh-
nerversammlung erforderlich ist. Sie oder er Ubt das Haus-
recht aus.

Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berich-
tet der Einwohnerversammlung tber wichtige Angelegenhei-
ten der Gemeinde und stellt diese zur Erorterung. Einwohne-
rinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu
erteilen.

Uber Anregungen und Vorschlage aus der Einwohnerver-
sammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind
die Anregungen und Vorschlage schriftlich festzulegen. Sie
gelten als angenommen, wenn fir sie die Stimmen von min-
destens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Ein-
wohner abgegeben werden. Eine Abstimmung Uber Anre-
gungen und Vorschléage, die nicht Gemeindeangelegenhei-
ten betreffen, ist nicht zulassig.

Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift auf-
zunehmen. Die Niederschrift soll mindestens enthalten:

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Ein-

Kommentar [B17]: Anpassung der
Formulierung an das neue Muster fur
Hauptsatzungen des Ministeriums fur
Inneres, landliche Raume und Integration
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c. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerver-
sammlung waren,

d. den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, Uber die ab-
gestimmt wurde, und

e. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von dem Blrgermeister und dem Pro-
tokollfiihrer unterzeichnet; sie soll innerhalb von 14 Tagen
gefertigt sein.

(6) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung, die
in der Gemeindevertretung behandelt werden miissen, sollen
dieser zur nachsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

wohner,

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohner-
versammlung waren,

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, tber die
abgestimmt wurde, und

5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der
Gemeindevertretung und der Protokollfihrerin oder dem
Protokollfiihrer unterzeichnet; sie soll innerhalb von 14 Ta-
gen gefertigt sein.

(6) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammiung,
die in der Gemeindevertretung behandelt werden missen,
sollen dieser zur nachsten Sitzung zur Beratung vorgelegt
werden.

§8
Vertrage mit Gemeindevertretern

Vertrage der Gemeinde mit Gemeindevertretern, Mitgliedern oder
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschiisse nach § 46 Abs. 3
GO, dem Biirgermeister und juristischen Personen, an denen Ge-
meindevertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der
Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Biirgermeister beteiligt
sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-
bindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,-- €,
bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500,-- € halten. Ist
dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegan-
gen und der Zuschlag nach MalRgabe der Vergabe- und Vertrags-

§8
Vertrage nach § 29 Abs. 2 GO

Vertrdge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertretern, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern
der Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Blrgermeisterin
oder dem Bulrgermeister und juristischen Personen, an denen
Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter, Mitglieder oder
stellvertretende Mitglieder der Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO
oder die Birgermeisterin oder der Birgermeister beteiligt sind,
sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbind-
lich, wenn ]die Auftragsvergabe unter Anwendung des fur die

Kommentar [B18]: Anpassung der
Formulierung an das neue Muster fur
Hauptsatzungen des Ministeriums fur
Inneres, landliche Raume und Integration
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ordnung fir Leistungen oder der Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen oder der Vergabeordnung fir freiberufliche Leis-
tungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der
Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb ei-
ner Wertgrenze von 26.000,-- €, bei wiederkehrenden Leistungen
von monatlich 2.600,-- € halt.

jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist
und der Auftragswert den Betrag von 5.000 €, bei wiederkeh-
renden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat, nicht
Ubersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 im Wege der freihdndigen Verga-
be/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung
der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der Auf-
tragswert den Betrag von 26.000 €, bei wiederkehrenden
Leistungen einen Betrag in Hohe von 2.600 € im Monat, nicht
ibersteigt.

§9
Verpflichtungserklarungen
(zu beachten: § 51 GO)

Verpflichtungserklarungen zu Geschéften, deren Wert 2.600,--€,
bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 300,-- € nicht Uber-
steigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-
schriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO entsprechend.

§9
Verpflichtungserklarungen
(zu beachten: § 51 GO)

Verpflichtungserklarungen zu Geschéaften, deren Wert 2.600 €,
bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 300 € nicht tber-
steigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-
schriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO entsprechen.

Kommentar [B19]: Anpassung der
Formulierung an das neue Muster fur
Hauptsatzungen des Ministeriums fur
Inneres, landliche Rdume und Integration

§10
Verdffentlichungen
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung)

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an den
Bekanntmachungskasten, die sich

1. beim Rathaus der Gemeinde Aumuhle, Bismarckallee 21,

8§10
Veroffentlichungen
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung,
88 4a, 6a und 10a BauGB)

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Bereitstellung auf
der Internetseite www.aumuihle.de bekanntgemacht. Hierauf
wird in den Bekanntmachungskésten, die sich

1. beim Rathaus der Gemeinde Aumiihle, Bismarckallee 21,
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(@)

3)

2. vor der Apotheke Aumihle, BergstralRe 22,

3. an der Sldseite des Bahnhofsvorplatzes an der Einmin-
dung zur Emil-Specht-Allee,

4. an den Sportanlagen an der Sachsenwaldstral3e 18 und

5. am Parkplatz des Bismarck-Museums in Friedrichsruh, Am
Museum 2

befinden, wéhrend der Dauer von 7 Tagen bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des letzten Tages
der Aushangfrist bewirkt.

Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuwei-
sen.

Die Auslegungsfrist betragt einen Monat, soweit nicht gesetz-
lich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift
und Dienstsiegel zu vermerken.

Andere gesetzlich vorgeschriebene o6ffentliche Bekanntma-
chungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, so-
weit nicht etwas anderes bestimmt ist.

2. vor der Apotheke Aumihle, BergstralRe 22,

3. an der Sidseite des Bahnhofsvorplatzes an der Einmin-
dung zur Emil-Specht-Allee,

4. an den Sportanlagen an der Sachsenwaldstrae 18 und

5. am Parkplatz des Bismarck-Museums in Friedrichsruh,
Am Museum 2

befinden, hingewiesen.|

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 Satz 1
hinzuweisen.

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene offentliche Bekanntma-
chungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1,
Satz 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche értliche Bekanntma-
chungen der Gemeinde werden durch Aushang an den Be-
kanntmachungstafeln, die sich

6. beim Rathaus der Gemeinde Aumihle, Bismarckallee
21,

Kommentar [B20]: Umstellung der
amtlichen Bekanntmachungen auf Inter-
net-Bekanntmachung mit Hinweis in den
Bekanntmachungskasten.
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vor der Apotheke Aumiihle, BergstralRe 22,

an der Sudseite des Bahnhofsvorplatzes an der Ein-
mundung zur Emil-Specht-Allee,

9. an den Sportanlagen an der Sachsenwaldstral3e 18 und

10. am Parkplatz des Bismarck-Museums in Friedrichsruh,
Am Museum 2

befinden, bekannt gemacht. Der Inhalt wird zusétzlich unter

der Adresse nach Absatz 1 ins Internet eingestellt, Kommentar [B21]: Mit der Anderung

""""""""""""""""" des Absatzes 1 ist dieser Absatz It. dem

8§11 §11 neuen Muster fiir Hauptsatzungen des
Ministeriums fir Inneres, landliche Raume
In krafttl’eten In krafttreten und Integration einzufiigen, da das Bauge-

setzbuch diese Form der Bekanntmachung
vorschreibt.

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in | Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in

Kraft. Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 28.04.2011 und | Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20.01.2014 aul3er
die Zustandigkeitsordnung vom 07.06.2011 aulR3er Kraft. Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 (1) der Gemeindeordnung wurde mit | Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde
Verfigung des Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg vom | durch Verfiigung des Landrates des Kreises Herzogtum Lauen-
15.01.2013 erteilt. burg vom erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist be-

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt
kanntzumachen.

Zu machen.
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung des Landrats des
Kreises Herzogtum Lauenburg folgende Hauptsatzung fir die Gemeinde Aumihle
erlassen:

§1
Wappen, Flagge, Siegel
(zu beachten: § 12 GO)

(1) Das Wappen der Gemeinde Aumiihle zeigt in Grun einen silbernen Welleng6pel,
belegt in seiner Gabelung mit einem schwarzen Muhlenrad in silbernem Kreis,
der in den drei Winkeln des Gopels mit je einem Eichenblatt in Silber besteckt
ist.

(2) Die Gemeindeflagge zeigt langsgestreift die Farben Grin, Weil und Schwarz. In
der Mitte des Flaggenfeldes ist das Gemeindewappen angebracht.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift ,Gemeinde
Aumdihle — Kreis Herzogtum Lauenburg®.

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens oder der Gemeindeflagge durch Dritte
bedarf der Genehmigung der Blrgermeisterin oder des Birgermeisters.

§2
Einberufung der Gemeindevertretung
(zu beachten: § 34 GO)

Die Gemeindevertretung soll mindestens alle zwei Monate einberufen werden.

§3
Burgermeister oder Blrgermeisterin
(zu beachten: 88 16a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 76, 82, 84, 95d, 95f GO)

(1) Der Birgermeisterin oder dem Birgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetz-
lich Gbertragenen Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner tber:

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 10.000 €; die Gemeindevertretung ist
bei einer Stundung Uber einem Betrag von 5.000 € unverzuglich zu informie-
ren.
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Verzicht auf Anspriche der Gemeinde und Niederschlagung solcher An-
spruche, Fihrung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit
ein Betrag von 5.000 € nicht Uberschritten wird; die Gemeindevertretung ist
unverziglich zu informieren.

Ubernahme von Birgschaften, Abschluss von Gewahrvertragen und Bestel-
lung von Sicherheiten fir Dritte sowie Rechtsgeschafte, die dem wirtschaft-
lich gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.600 € nicht Uberschritten wird.

Erwerb von Vermogensgegenstanden, soweit der Wert des Vermogensge-
genstandes einen Betrag von 2.600 € nicht Ubersteigt.

Abschluss von Leasing-Vertragen, soweit der monatliche Mietzins 1.000 €
und der Gesamtbetrag aller Mietzinsraten jahrlich 26.000 € nicht Ubersteigt.

VeraufRerung und Belastung von Gemeindevermdgen, soweit der Wert des
Vermogensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 15.000 € nicht
Ubersteigt. Die Gemeindevertretung ist hieriber unverziglich zu informieren.

Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und &hnlichen
Zuwendungen oder &hnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 5.000
€.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Anmietung und Anpachtung von Grundstiicken und Gebauden soweit der
jahrliche Mietzins 15.000 € nicht Ubersteigt. Die Gemeindevertretung ist
hieriber unverzuglich zu informieren.

Gewahrung von Zuschissen im Rahmen des von der Gemeindevertretung
beschlossenen Haushalts, soweit es nicht in die Zustandigkeit eines Aus-
schusses fallt.

den Abschluss von Vertragen Uber Leistungen nach Mal3gabe der Vergabe-
und Vertragsordnung fur Leistungen und der Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen bis zur Héhe von 10.000 €, soweit es nicht in die Zu-
standigkeit eines Ausschusses fallt. Die Gemeindevertretung ist hiertiber
unverziglich zu informieren.

Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von
3.000 €.

Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach Durchfihrung eines
Vergabeverfahrensnach MalRgabe der Vergabe- und Vertragsordnungen in
unbegrenzter Hohe im Rahmen der zur Verfigung stehenden Haushaltsmit-
tel.

Feststellung gemaf 8 20 Abs. 1 Gemeindeordnung

Angelegenheiten im Rahmen der Zustandigkeit der obersten Dienstbehor-
de fur die Dienstkrafte der Gemeinde.

2



(1)

(2)

3)

(4)
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15. Die Genehmigung nach der Erhaltungssatzung fir verfahrensfreie Bauvor-
haben nach § 63 LBO, die konform mit den Bebauungsplanen sind. Ausge-
nommen von dieser Regelung ist der Abriss von Wohngebauden.

84
Gleichstellungsbeauftragte
(zu beachten: 8 2 Abs. 3 und 4 GO, 8§ 22a Amtsordnung)

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest ist auch fur die Ge-
meinde Aumuhle tatig. Sie kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung und
der Ausschusse teilnehmen. Dies gilt auch fur nichtéffentliche Teile von Sitzun-
gen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu ge-
ben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort
zu erteilen.

Die Gleichstellungsbeauftragte tragt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung
von Frauen und Mannern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in fol-
genden Aufgabenbereichen tatig:

e Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertre-
tung,

e Prufung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen fur Frauen, z. B.
auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes,

e Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der
Gemeinde,

e Anbieten von Sprechstunden und Beratung fur Hilfe suchende Frauen,

e Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben
und Behorden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben mdglichst so
frihzeitig zu beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschlage, Bedenken
oder sonstige Stellungnahmen bericksichtigt werden kénnen. Dazu sind ihr die
zur Erfullung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben so-
wie erbetene Auskunfte zu erteilen.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes kann in ihrem Aufgabenbereich eige-
ne Offentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden.
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§5

Standige Ausschisse
(zu beachten: 88 16a, 22 Abs. 4, 45, 46, 94 Abs. 5 GO)

(1) Die folgenden standigen Ausschisse nach § 45 Abs. 1 Gemeindeordnung wer-
den gebildet:

a) Personal- und Koordinierungsausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

b) Finanzausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

7 Mitglieder der Gemeindevertretung

Vorbereitung des Stellenplanes,
Vorstellungsgesprache mit Bewerbern nach Vor-
auswahl durch die Verwaltung und Einstellungsemp-
fehlungen fur den Birgermeister nach Stellenaus-
schreibung, Hohergruppierung und Kindigung von
Beschaftigten, Koordination der kommunalen
Selbstverwaltung

fur Ehrung langjahriger Gemeindevertreter und sons-
tigen ehrenamtlich tatigen Birgern,

fur Ehrungen von Birgern, die sich fur den Ort ver-
dient gemacht haben.

7 Mitglieder, davon mind. 4 Mitglieder der Ge-
meindevertretung und bis zu 3 burgerliche Mit-
glieder

Finanzwesen, Steuern, Wirtschaft, An- und Verkauf
von Grundsticken, Vergabe von Erbbaurechten,
Festsetzung von Pachten und Erbbauzinsen, Fest-
setzung der Mieten nach Empfehlung des Sozial-
und Liegenschaftsausschusses

Ausschuss fir Kultur, Bildung und Sport

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

7 Mitglieder, davon mind. 4 Mitglieder der Ge-
meindevertretung und bis zu 3 blrgerliche Mit-
glieder

Schulwesen, Kultur- und Gemeinschaftswesen, BU-
chereiwesen, Forderung und Pflege des Sports, Kin-
dergartenangelegenheiten, Jugendhilfe

fur Kostenausgleich/Defizitausgleich Kindertages-
statten im Rahmen der zur Verfugung stehenden
Haushaltsmittel,

fur die Gewahrung von Zuschissen im Rahmen der
bereitgestellten Haushaltsmittel in einer Hohe bis zu
10.000 € fur die Bereiche Kultur, Bildung und Sport
sowie Jugendpflege



d)

f)

Bauausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

Umweltausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:
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7 Mitglieder, davon mind. 4 Mitglieder der Ge-
meindevertretung und bis zu 3 burgerliche Mit-
glieder

Bauwesen, Ortsplanung

fur die Zurtckstellung von Baugesuchen gemalid § 15
BauGB,

fur die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
Im bauaufsichtlichen Verfahren nach 8§ 36 BauGB
sowie gemal Erhaltungssatzungen,

fur Ausnahmen und Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes nach § 31 BauGB,

fur Abweichungen von den Anforderungen der LBO
gemafl § 71 LBO

far die Erteilung einer Ausnahme von der Veran-
derungssperre gemal 8 14 Abs. 2 BauGB

7 Mitglieder, davon mind. 4 Mitglieder der Ge-
meindevertretung und bis zu 3 burgerliche Mit-
glieder

Stral3en- und Wegeangelegenheiten, Umweltschutz,
Naturschutz, Landschaftspflege, Feuerwehr, Bauhof

fur Zuschisse im Rahmen der bereitgestellten
Haushaltsmittel bis zu einer Hohe von 10.000 €,

fir die Feuerwehr,
fur Millsammel- und Schredderaktionen,

fur SanierungsmafRnahmen an StrafRen und Wegen
einschliel3lich Beleuchtung und Versorgungsleitun-
gen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel
in einer Hohe von bis zu 10.000 €.

Sozial- und Liegenschaftsausschuss

Zusammensetzung:

Aufgabengebiet:

Beschlussausschuss:

7 Mitglieder, davon mind. 4 Mitglieder der Ge-
meindevertretung und bis zu 3 burgerliche Mit-
glieder

Sozialwesen, Gesundheitswesen, Wohnungsverga-
be, Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstiicke
(insbesondere Empfehlung fur die Festsetzungen
der Mieten und fur die Zusammenlegung von Woh-
nungen)

fur die Vermietung von gemeindlichen Wohnungen,



(2)

3)

(4)

()
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fur die Gewahrung von Zuschissen im Rahmen der
bereitgestellten Haushaltsmittel in einer H6he von
bis zu 10.000 €,

fur den Bereich der Altenpflege sowie des Sozial-
und Gesundheitswesens

g) Ausschuss zur Prifung der Jahresrechnung

Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Gemeindevertretung

Aufgabengebiet: Prifung der Jahresrechnung

Neben den in Absatz 1 genannten standigen Ausschissen der Gemeindevertre-
tung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Aus-
schisse bestellt.

Die in Absatz 1 aufgefiihrten Ausschisse tagen offentlich, sofern nicht im Ein-
zelfall GUberwiegende Belange des offentlichen Wohls oder berechtigte Inte-
ressen einzelner den Ausschluss der Offentlichkeit verlangen.

Jede Fraktion kann bis zu 4 stellvertretende Ausschussmitglieder, davon fur die
Ausschisse nach Abs. 1 Buchst. b)-g) bis zu 2 Birgerinnen und Burger, die der
Gemeindevertretung angehdren konnen, stellen; sie werden von der Gemeinde-
vertretung gewahlt. Das stellvertretende Ausschussmitglied einer Fraktion wird
tatig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner
Fraktion gewahltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellvertretende
Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie ge-
wahlt worden sind.

Den Ausschiissen wird die Entscheidung tber die Befangenheit ihrer Mitglieder

und der nach 8 46 Abs. 9 GO an den Ausschussen teilnehmenden Personen
Ubertragen.

§6
Gemeindevertretung
(zu beachten 8§ 27, 28 GO)

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach 88 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf die Burgermeisterin oder den Blrgermeister bzw. auf
standige Ausschisse Ubertragen hat.

(1)

§7
Einwohnerversammlung
(zu beachten: § 16b GO)

Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung
der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertre-

6
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tung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unbe-
ruhrt.

(2) Fur die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann
aus der Einwohnerversammlung erganzt werden, wenn mindestens 25 % der
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind 6ffentlich bekannt zu geben.

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerver-
sammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder
Redner beschranken, falls dies zur ordnungsgeméaflen Durchfuhrung der Ein-
wohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er bt das Hausrecht aus.

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohner-
versammlung Uber wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur
Erdrterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu
erteilen.

Uber Anregungen und Vorschlage aus der Einwohnerversammlung ist offen ab-
zustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschléage schriftlich
festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn fir sie die Stimmen von mindes-
tens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden.
Eine Abstimmung Uber Anregungen und Vorschlage, die nicht Gemeindeangele-
genheiten betreffen, ist nicht zulassig.

(5) Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nie-
derschrift soll mindestens enthalten:
1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
4

. den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, tUber die abgestimmt wurde,
und

5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung und der Protokollfihrerin oder dem Protokollfihrer unterzeichnet; sie soll
innerhalb von 14 Tagen gefertigt sein.

(6) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung, die in der Gemeinde-
vertretung behandelt werden mussen, sollen dieser zur nachsten Sitzung zur Be-
ratung vorgelegt werden.
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§8
Vertrage nach § 29 Abs. 2 GO

Vertrage der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Ausschisse nach 8§ 46 Abs. 3 GO oder
der Birgermeisterin oder dem Burgermeister und juristischen Personen, an denen
Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter, Mitglieder oder stellvertretende
Mitglieder der Ausschiisse nach 8§ 46 Abs. 3 GO oder die Blrgermeisterin oder der
Blrgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des fiur die jewei-
lige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den
Betrag von 5.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im
Monat, nicht Ubersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 im Wege der freihdndigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist
der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn
der Auftragswert den Betrag von 26.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen
einen Betrag in Hohe von 2.600 € im Monat, nicht Gbersteigt.

§9
Verpflichtungserklarungen
(zu beachten: § 51 GO)

Verpflichtungserklarungen zu Geschaften, deren Wert 2.600 €, bei wiederkehrenden
Leistungen monatlich 300 € nicht Ubersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie
nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO entsprechen.

§ 10
Veroffentlichungen
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung,
88 4a, 6a und 10a BauGB)

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Bereitstellung auf der Internetseite
www.aumuhle.de bekanntgemacht. Hierauf wird in den Bekanntmachungskas-
ten, die sich

1. beim Rathaus der Gemeinde Aumuhle, Bismarckallee 21,

2. vor der Apotheke Aumuhle, Bergstral3e 22,

3. an der Sudseite des Bahnhofsvorplatzes an der Einmindung zur Emil-Specht-
Allee,

4. an den Sportanlagen an der Sachsenwaldstraf3e 18 und

5. am Parkplatz des Bismarck-Museums in Friedrichsruh, Am Museum 2

befinden, hingewiesen.


http://www.aumühle.de/
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen
ist in der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen.

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene offentliche Bekanntmachungen erfolgen
ebenfalls in der Form des Absatzes 1, Satz 1, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist.

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche ortliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln, die sich

6. beim Rathaus der Gemeinde Aumihle, Bismarckallee 21,

7. vor der Apotheke Aumihle, Bergstralie 22,

8. an der Siudseite des Bahnhofsvorplatzes an der Einmindung zur Emil-
Specht-Allee,

9. an den Sportanlagen an der Sachsenwaldstraf3e 18 und

10. am Parkplatz des Bismarck-Museums in Friedrichsruh, Am Museum 2

befinden, bekannt gemacht. Der Inhalt wird zusatzlich unter der Adresse nach
Absatz 1 ins Internet eingestellt.

811
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Hauptsatzung vom 20.01.2014 aulRer Kratft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfiigung
des Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg vom erteilt.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Aumihle,

D.S.

Knut Suhk
BlUrgermeister



	Vorlage
	Anlage  1 Synopse Hauptsatzung Aumühle1
	Anlage  2 Entwurf Neufassung der Hauptsatzung Aumühle1

